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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 

Produktform : Gemisch 
Handelsname : Marboflex TK 66 G grau, A-Komponente 
Produkt-Code : 15133_0646 
Produktgruppe : Handelsprodukt 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 
Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Nutzung 
Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Dichtstoffe 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 

 

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung 

Deutschland Giftnotruf der Charité - 
Universitätsmedizin Berlin 
CBF, Haus VIII (Wirtschaftgebäude), UG 

Hindenburgdamm 30 
12203 Berlin 

+49 (0) 30 19240  

 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Lact. H362   
Aquatic Chronic 2 H411   
Wortlaut der Gefahrenklassen, H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Gefahrenpiktogramme (CLP) : 

 

     

  GHS09      
Signalwort (CLP) : - 
Enthält : Chlorparaffine, C14-17 
Gefahrenhinweise (CLP) : H362 - Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. 

Marbos GmbH & Co. KG 
Kressenweg, 15 
DE– 44379 Dortmund – Nordrhein-Westfalen 
Germany 
T +49 231 9957 0 
info@marbos.de - www.marbos.de 

mailto:info@marbos.de
http://www.marbos.de/
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H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
Sicherheitshinweise (CLP) : P201 - Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. 

P260 - Gas, Dampf, Aerosol, Nebel nicht einatmen. 
P263 - Berührung während Schwangerschaft und Stillzeit vermeiden. 
P270 - Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. 
P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
P308+P313 - BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 
hinzuziehen. 
P501 - Inhalt und Behälter, Entsorgung einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage, 
Sammelstelle zuführen. 

EUH Sätze : EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 
EUH211 - Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. 
Aerosol oder Nebel nicht einatmen. 

2.3. Sonstige Gefahren 

Enthält keine PBT/vPvB-Stoffe ≥ 0,1%, bewertet gemäß REACH Anhang XIII 
 

Komponente 

Chlorparaffine, C14-17 (85535-85-9) Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 
Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

Oxydipropyldibenzoat (27138-31-4) Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 
Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

 
Das Gemisch enthält keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind, 
oder es wurde gemäß den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt, 
dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden Eigenschaften in  einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist. 
 

Komponente 

Chlorparaffine, C14-17(85535-85-9) Der Stoff ist nicht aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 
Absatz 1 in der Liste enthalten, oder es wurde gemäß den Kriterien der Delegierten-
Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission 
festgestellt, dass er keine endokrin wirkende Eigenschaften aufweist. 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1. Stoffe 

Nicht anwendbar 

3.2. Gemische 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Flüssiges Polysulfidpolymer mit Thiolendgruppen (MG 
> 1800) 

CAS-Nr.: 68611-50-7 < 50 Aquatic Chronic 3, H412 

Chlorparaffine, C14-17 
Stoffe aus der REACH-Kandidatenliste (Mittelkettige 
Chlorparaffine (MCCP) (UVCB-Stoffe, die zu mehr als 
oder gleich 80 % aus linearen Chloralkanen mit 
Kohlenstoffkettenlängen im Bereich von C14 bis C17 
bestehen) (EC 287-477-0, CAS 85535-85-9)) 

CAS-Nr.: 85535-85-9 
EG-Nr.: 287-477-0 
EG Index-Nr.: 602-095-00-X 

< 25 Lact., H362 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

Oxydipropyldibenzoat CAS-Nr.: 27138-31-4 
EG-Nr.: 248-258-5 

< 25 Aquatic Chronic 3, H412 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen). 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Bei Unfall durch Einatmen: Verunfallten an die frische Luft bringen und ruhigstellen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Nach Hautkontakt sofort und gründlich mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei 

Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen. Bei andauernder 

Reizung einen Augenarzt konsultieren. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Mund ausspülen. Reichlich Wasser trinken. Sofern die betroffene Person bei vollem 

Bewusstsein ist, Wasser trinken lassen. Keine Flüssigkeitsgabe bei Bewusstlosigkeit. KEIN 
Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Symptomatisch behandeln. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel : Schaum. Kohlendioxid (CO2). Löschpulver. Löschmittel anpassen an Umgebung. 
Ungeeignete Löschmittel : Keinen starken Wasserstrahl benutzen. 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Brandgefahr : Nicht als entzündbar eingestuft. 
Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Bei Brand: Bildung giftiger und ätzender Gase/Dämpfe (Schwefeloxid, Kohlenmonoxid - 

Kohlendioxid). Chlorwasserstoff. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Schutz bei der Brandbekämpfung : Umgebungsluft-unabhängiges Atemgerät und Chemikalienschutzanzug benutzen. 
Sonstige Angaben : Kontaminiertes Löschwasser separat sammeln. Es darf nicht in das Abwassersystem 

gelangen. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Allgemeine Maßnahmen : Persönliche Schutzausrüstung tragen. 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

6.1.2. Einsatzkräfte 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Nicht in die Kanalisation oder die Umwelt gelangen lassen. Leckage sofort beseitigen. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Zur Rückhaltung : Die Ausbreitung durch Eindämmen verhindern. 
Reinigungsverfahren : Mit viel flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) 

aufnehmen. Weitere Angaben zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 
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6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung. 8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen. Für die 
Beseitigung der Reinigungsabfälle siehe Abschnitt 13. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Für ausreichende Belüftung sorgen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. 
Kontakt während der Schwangerschaft/ der Stillzeit vermeiden. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Lagerbedingungen : Nur im Originalbehälter aufbewahren. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl 
halten. Vor Hitze schützen. Vor Frost schützen. 

Zusammenlagerungsinformation : Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 
Lager : Lagerklasse (LGK) 10 - 13. 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

Bitte auch Sicherheitsdatenblatt für B-Komponente beachten. Die Anwendungshinweise beachten (siehe Technisches Datenblatt). 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

8.1.1 Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte 
 

Chlorparaffine, C14-17 (85535-85-9) 

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) 

Lokale Bezeichnung Chloralkane, C14-C17 (Chlorierte Paraffine C14-C17 ) 

AGW (OEL TWA) [1] 6 mg/m³ (E) 

AGW (OEL TWA) [2] 0,3 ppm (E) 

Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung 8(II) 

Anmerkung H;Y;11;AGS 

Rechtlicher Bezug TRGS900 
 

Titan(IV)oxid; [kristalliner Feststoff oder in Pulverform mit weniger als 1 % Partikel mit aerodynamischem Durchmesser ≤ 
10 μm] (13463-67-7) 

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) 

Lokale Bezeichnung Titandioxid 

AGW (OEL TWA) [1] 1,25 mg/m³ A (mg/m3) 
10 mg/m³ E (mg/m3) 

Anmerkung AGS,DFG 

8.1.2. Empfohlene Überwachungsverfahren 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.5. Kontroll-Banderole 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
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8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 
Angemessene Lüftung sicherstellen. 

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung 

Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e): 

   

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz 

Augenschutz 

Typ Einsatzbereich Kennzeichnungen Norm 

Dichtschließende Schutzbrille   EN 166 

8.2.2.2. Hautschutz 

Haut- und Körperschutz: 
Hautschutzplan beachten. Insbesondere nach dem Arbeiten Hautpflegemittel verwenden. 
 
Handschutz: 
Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch 
auszuwählen. Bitte beachten Sie die vom Hersteller angegebenen Hinweise zur Durchlässigkeit und Durchbruchzeit 
 

Handschutz 

Typ Material Permeation Dicke (mm) Durchdringung Norm 

geeignete lange 
Handschuhe 
(Stulpenhandschuhe) 

Nitrilkautschuk (NBR) 6 (> 480 Minuten) 0,35  EN ISO 374 

Schutzhandschuhe FKM-Fluoroelastomer 6 (> 480 Minuten) 0,4  EN ISO 374 

Schutzhandschuhe Butylkautschuk 6 (> 480 Minuten) 0,5  EN ISO 374 

Schutzhandschuhe Polyvinylchlorid (PVC) 6 (> 480 Minuten) 0,5  EN ISO 374 

 
Sonstigen Hautschutz 
Materialien für Schutzkleidung: 
langärmlige Arbeitskleidung 

8.2.2.3. Atemschutz 

Atemschutz 

Gerät Filtertyp Bedingung Norm 

Atemschutz A2/P2 Bei unzureichender Belüftung 
Atemschutz tragen, Bei 
Überschreitung der 
Arbeitsplatzgrenzwerte: 
Nebelbildung 

 

8.2.2.4. Thermische Gefahren 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
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8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Begrenzung und Überwachung der Verbraucherexposition: 
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen und beim Verlassen des 
Arbeitsplatzes die Hände und andere exponierte Körperstellen mit milder Seife und Wasser waschen. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand : Flüssig 
Farbe : Weiß. 
Aussehen : pastös. 
Geruch : Charakteristisch. 
Geruchsschwelle : Nicht verfügbar 
Schmelzpunkt : nicht bestimmt 
Gefrierpunkt : Nicht verfügbar 
Siedepunkt : nicht bestimmt 
Entzündbarkeit : Nicht anwendbar. 
Explosive Eigenschaften : Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich. 
Brandfördernde Eigenschaften : Nicht brandfördernd. 
Explosionsgrenzen : Nicht verfügbar 
Untere Explosionsgrenze : Nicht verfügbar 
Obere Explosionsgrenze : Nicht verfügbar 
Flammpunkt : nicht bestimmt 
Zündtemperatur : Nicht verfügbar 
Zersetzungstemperatur : > 150 °C 
pH-Wert : Nicht anwendbar. 
Viskosität, kinematisch : Nicht verfügbar 
Löslichkeit : Material ist wasserunlöslich. 
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht verfügbar 
Dampfdruck : Nicht verfügbar 
Dampfdruck bei 50 °C : Nicht verfügbar 
Dichte : 1,6 g/cm³ 
Relative Dichte : Nicht verfügbar 
Relative Dampfdichte bei 20 °C : Nicht verfügbar 
Partikeleigenschaften : Nicht anwendbar 

9.2. Sonstige Angaben 

9.2.1. Angaben über physikalische Gefahrenklassen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

Keine Zersetzung bei vorschriftsmäßiger Verwendung. 

10.2. Chemische Stabilität 

Vor Hitze schützen. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

UV-Licht. Extrem hohe oder niedrige Temperaturen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. 
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10.5. Unverträgliche Materialien 

Starke Oxidationsmittel. Starke Basen. Starke Säuren. Amine. Zink. Aluminium. 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Schwefeloxide. Kohlenstoffoxide (CO, CO2). Formaldehyd. Schwefelwasserstoff. Mercaptan. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Chlorparaffine, C14-17 (85535-85-9) 

LD50 oral Ratte > 4000 mg/kg Körpergewicht (Ratte, Männlich / weiblich, Experimenteller Wert, Oral, 14 
Tag(e)) 

LD50 Dermal Kaninchen > 13500 mg/kg Körpergewicht (24 Stdn, Kaninchen, Read-across, Dermal) 

LC50 Inhalation - Ratte > 48,17 mg/l air (1 Stdn, Ratte, Read-across, Inhalation (Dämpfe)) 
 

Oxydipropyldibenzoat (27138-31-4) 

LD50 Dermal Ratte > 2000 mg/kg Körpergewicht (OECD 402: Akute Dermale Toxizität, 24 Stdn, Ratte, 
Männlich / weiblich, Experimenteller Wert, Dermal, 14 Tag(e)) 

LC50 Inhalation - Ratte > 200 mg/l air (4 Stdn, Ratte, Männlich / weiblich, Experimenteller Wert, Inhalation 
(Aerosol), 14 Tag(e)) 

 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
pH-Wert: Nicht anwendbar. 

 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
pH-Wert: Nicht anwendbar. 

 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Karzinogenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Reproduktionstoxizität : Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition 

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

11.2. Angaben über sonstige Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft 
Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 

Chlorparaffine, C14-17 (85535-85-9) 

LC50 - Fisch [1] > 5000 mg/l (Äquivalent oder vergleichbar mit OECD 203, 96 Stdn, Alburnus alburnus, 
Statisches System, Brackwasser, Experimenteller Wert, Nominale Konzentration) 

EC50 - Krebstiere [1] 0,006 mg/l (OECD 202: Daphnia sp. Akuter Immobilisationstest, 48 Stdn, Daphnia magna, 
Statisches System, Süßwasser, Experimenteller Wert, GLP) 
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Chlorparaffine, C14-17 (85535-85-9) 

ErC50 Algen > 3,2 mg/l (OECD 201: Algen, Wachstumshemmungstest, 72 Stdn, Pseudokirchneriella 
subcapitata, Statisches System, Süßwasser, Experimenteller Wert, GLP) 

 

Oxydipropyldibenzoat (27138-31-4) 

LC50 - Fisch [1] 3,7 mg/l (OECD 203: Fisch, Test zur akuten Toxizität, 96 Stdn, Pimephales promelas, 
Durchflusssystem, Süßwasser, Experimenteller Wert, GLP) 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

Chlorparaffine, C14-17 (85535-85-9) 

Persistenz und Abbaubarkeit Nicht leicht biologisch abbaubar im Boden. Nicht leicht biologisch abbaubar im Wasser. 
 

Oxydipropyldibenzoat (27138-31-4) 

Persistenz und Abbaubarkeit Leicht biologisch abbaubar im Wasser. 

Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB) 0,12 g O₂/g Stoff 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

Chlorparaffine, C14-17 (85535-85-9) 

BKF - Fisch [1] 6660 – 9140 l/kg (OECD 305, 35 Tag(e), Oncorhynchus mykiss, Durchflusssystem, 
Süßwasser, Experimenteller Wert, Frischgewicht) 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) 4,7 – 8,3 (Experimenteller Wert, Äquivalent oder vergleichbar mit OECD 117) 

Bioakkumulationspotenzial Großes Potenzial für Bioakkumulation (BCF > 5000). 
 

Oxydipropyldibenzoat (27138-31-4) 

BKF - Andere Wasserorganismen [1] 173,9 – 9638 (BCFBAF v3.00, QSAR, Frischgewicht) 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) 3,9 ("Beweiskraft der Daten"-Ansatz, OECD 117: Verteilungskoeffizient (n-
Oktanol/Wasser), HPLC-Methode, 20 °C) 

Bioakkumulationspotenzial Großes Potenzial für Bioakkumulation (BCF > 5000). 

12.4. Mobilität im Boden 

Chlorparaffine, C14-17 (85535-85-9) 

Normalisierter Adsorptionskoeffizient für organischen 
Kohlenstoff (Log Koc) 

5 – 5,2 (log Koc, Experimenteller Wert) 

Ökologie - Boden Geringes Potenzial für Mobilität im Boden. 
 

Oxydipropyldibenzoat (27138-31-4) 

Oberflächenspannung 61 mN/m (20 °C, 90 Vol %, EU Methode A.5) 

Normalisierter Adsorptionskoeffizient für organischen 
Kohlenstoff (Log Koc) 

3,6 (log Koc, Äquivalent oder vergleichbar mit OECD 121, Experimenteller Wert, GLP) 

Ökologie - Boden Geringes Potenzial für Mobilität im Boden. 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.7. Andere schädliche Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Örtliche Vorschriften (Abfall) : Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen. 
Empfehlungen für Entsorgung ins Abwasser : Nicht in die Kanalisation oder Wasserläufe gelangen lassen. 
Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-
Abfallentsorgung 

: Kontaminierte Verpackungen müssen optimal entleert werden. Vollständig entleerte 
Behälter können wie andere Verpackungen wiederwendet werden. Informationen zur 
Wiederverwendung/Wiederverwertung beim Hersteller/Lieferanten erfragen. durch das 
Produkt verunreinigte Verpackungen: Als gefährlichen Abfall entsorgen. 

EAK-Code : 08 04 09* - Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere 
gefährliche Stoffe enthalten 
15 01 10* - Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch 
gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

UN-Nr. (ADR) : UN 3082 
UN-Nr. (IMDG) : UN 3082 
UN-Nr. (IATA) : UN 3082 
UN-Nr. (ADN) : UN 3082 
UN-Nr. (RID) : UN 3082 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Offizielle Benennung für die Beförderung (ADR) : UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. 
Offizielle Benennung für die Beförderung (IMDG) : UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. 
Offizielle Benennung für die Beförderung (IATA) : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. 
Offizielle Benennung für die Beförderung (ADN) : UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. 
Offizielle Benennung für die Beförderung (RID) : UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. 

14.3. Transportgefahrenklassen 

ADR 
Transportgefahrenklassen (ADR) : 9 
Gefahrzettel (ADR) : 9  
 : 

 
IMDG 
Transportgefahrenklassen (IMDG) : 9 
Gefahrzettel (IMDG) : 9  
 : 

  
IATA 
Transportgefahrenklassen (IATA) : 9 
Gefahrzettel (IATA) : 9 
 : 

 
ADN 
Transportgefahrenklassen (ADN) : 9 
Gefahrzettel (ADN) : 9  
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 : 

 
 
RID 
Transportgefahrenklassen (RID) : 9 
Gefahrzettel (RID) : 9  
 : 

 

14.4. Verpackungsgruppe 

Verpackungsgruppe (ADR) : III 
Verpackungsgruppe (IMDG) : III 
Verpackungsgruppe (IATA) : III 
Verpackungsgruppe (ADN) : III 
Verpackungsgruppe (RID) : III 

14.5. Umweltgefahren 

Umweltgefährlich : Ja 
Meeresschadstoff : Ja 
Sonstige Angaben : Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Landtransport 
Klassifizierungscode (ADR)  : M6  
Begrenzte Mengen (ADR) : 5L 
Freigestellte Mengen (ADR) : E1 
Beförderungskategorie (ADR) : 3 
Orangefarbene Tafeln : 

 
Tunnelbeschränkungscode (ADR) : -  
 
Seeschiffstransport 
Begrenzte Mengen (IMDG) : 5 L 
Freigestellte Mengen (IMDG) : E1 
Lufttransport 
PCA freigestellte Mengen (IATA) : E1 
PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA) : 30kgG  
Binnenschiffstransport 
Klassifizierungscode (ADN) : M6  
Begrenzte Mengen (ADN) : 5 L 
Freigestellte Mengen (ADN) : E1 
Bahntransport 
Klassifizierungscode (RID) : M6  
Begrenzte Mengen (RID) : 5L 
Freigestellte Mengen (RID) : E1 
Beförderungskategorie (RID) : 3 

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

Nicht anwendbar 
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 
 

Enthält keinen Stoff, der den Beschränkungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt 
Enthält einen Stoff der REACH-Kandidatenliste: Mittelkettige Chlorparaffine (MCCP) (UVCB-Stoffe, die zu mehr als oder gleich 80 % aus linearen 
Chloralkanen mit Kohlenstoffkettenlängen im Bereich von C14 bis C17 bestehen) (EC 287-477-0, CAS 85535-85-9) (EC 287-477-0, CAS 85535-85-
9) 
Enthält keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff 
Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die Aus- und Einfuhr 
gefährlicher Chemikalien unterliegen. 
Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über persistente 
organische Schadstoffe unterliegen 
Enthält keine Stoffe, die der VERORDNUNG (EG) Nr. 1005/2009 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. September 
2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen unterliegen. 
Enthält keinen Stoff, der der Verordnung (EU) 2019/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über das 
Inverkehrbringen und die Verwendung von Vorläuferstoffen für Sprengstoffe unterliegt. 
Enthält keinen Stoff, der der Verordnung (EC) 273/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 über die Herstellung 
und das Inverkehrbringen bestimmter Stoffe zur unerlaubten Herstellung von Betäubungsmitteln und psychotropen Stoffen unterliegt. 

15.1.2. Nationale Vorschriften 

Deutschland 
Beschäftigungsbeschränkungen : Beschränkungen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten 

Beschränkungen gemäß Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten 
Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 2, Deutlich wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1) 
Störfall-Verordnung (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Änderungshinweise: 
Alle Abschnitte wurden gegenüber der vorhergehenden Version überarbeitet. 
 

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Aquatic Acute 1 Akut gewässergefährdend, Kategorie 1 

Aquatic Chronic 1 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 1 

Aquatic Chronic 2 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 2 

Aquatic Chronic 3 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 3 

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 

EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. 

H362 Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. 

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Lact. Reproduktionstoxizität, Zusatzkategorie, Wirkungen auf/über Laktation 

SDB EU (REACH Anhang II) 
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Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und 
Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden. 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 

Produktform : Gemisch 
Handelsname : Marboflex TK 66 G grau, B-Komponente 
Produkt-Code : 15133_0646 
Produktgruppe : Handelsprodukt 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 
Hauptverwendungskategorie : Gewerbliche Nutzung 
Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Dichtstoffe 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 

 

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung 

Deutschland Giftnotruf der Charité - 
Universitätsmedizin Berlin 
CBF, Haus VIII (Wirtschaftgebäude), UG 

Hindenburgdamm 30 
12203 Berlin 

+49 (0) 30 19240  

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Acute Tox. 4 (Oral) H302   
Aquatic Chronic 2 H411   
Wortlaut der Gefahrenklassen, H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Gefahrenpiktogramme (CLP) : 

  

    

  GHS07 GHS09     
Signalwort (CLP) : Achtung 
Enthält : Mangandioxid; Braunstein 
Gefahrenhinweise (CLP) : H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 

H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Marbos GmbH & Co. KG 
Kressenweg, 15 
DE– 44379 Dortmund – Nordrhein-Westfalen 
Germany 
T +49 231 9957 0 
info@marbos.de - www.marbos.de 

mailto:info@marbos.de
http://www.marbos.de/
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Sicherheitshinweise (CLP) : P264 - Nach Gebrauch die Hände, Unterarme und das Gesicht gründlich waschen. 
P270 - Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. 
P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
P280 - Augenschutz, Gesichtsschutz, Schutzhandschuhe, Schutzkleidung tragen. 
P301+P312 - BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein Arzt, 
GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen. 
P330 - Mund ausspülen. 
P391 - Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P501 - Inhalt und Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage, Sammelstelle 
zuführen. 

EUH Sätze : EUH208 - Enthält Thiram. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 

2.3. Sonstige Gefahren 

Enthält keine PBT/vPvB-Stoffe ≥ 0,1%, bewertet gemäß REACH Anhang XIII 
 

Komponente 

Mangandioxid; Braunstein (1313-13-9) Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 
Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

Oxydipropyldibenzoat (27138-31-4) Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 
Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

Thiram (137-26-8) Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 
Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

 
Das Gemisch enthält keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind, 
oder es wurde gemäß den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt, 
dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden Eigenschaften in  einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist. 
 

Komponente 

Thiram(137-26-8) Der Stoff ist nicht aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 
Absatz 1 in der Liste enthalten, oder es wurde gemäß den Kriterien der Delegierten-
Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission 
festgestellt, dass er keine endokrin wirkende Eigenschaften aufweist. 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1. Stoffe 

Nicht anwendbar 

3.2. Gemische 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Mangandioxid; Braunstein 
Stoff, für den ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die 
Exposition am Arbeitsplatz gilt 

CAS-Nr.: 1313-13-9 
EG-Nr.: 215-202-6 
EG Index-Nr.: 025-001-00-3 

25 - < 50 Acute Tox. 4 (Inhalativ), H332 
Acute Tox. 4 (Oral), H302 

Oxydipropyldibenzoat CAS-Nr.: 27138-31-4 
EG-Nr.: 248-258-5 

10 - < 25 Aquatic Chronic 3, H412 

Thiram CAS-Nr.: 137-26-8 
EG-Nr.: 205-286-2 
EG Index-Nr.: 006-005-00-4 

0,1 - < 1 Acute Tox. 4 (Inhalativ), H332 
Acute Tox. 4 (Oral), H302 
STOT RE 2, H373 
Eye Irrit. 2, H319 
Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 (M=10) 
Aquatic Chronic 1, H410 (M=10) 
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Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

N,N'-diphenylguanidin CAS-Nr.: 102-06-7 
EG-Nr.: 203-002-1 
EG Index-Nr.: 612-149-00-4 

0,1 - < 1 Repr. 2, H361f 
Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 
Skin Irrit. 2, H315 
Aquatic Chronic 2, H411 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett 
vorzeigen). 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Bei Unfall durch Einatmen: Verunfallten an die frische Luft bringen und ruhigstellen. Bei 
Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Mit Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 
hinzuziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Sofort gründlich mit Wasser spülen. Bei anhaltenden Symptomen, Arzt aufsuchen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Mund ausspülen. Reichlich Wasser trinken. Einer bewusstlosen Person nichts in den Mund 

einflößen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt 
anrufen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Symptomatisch behandeln. Thiram (ISO); Tetramethylthiuramdisulfid; Bis(dimethyl-thiocarbamoyl)-disulfid. Verschlimmerung durch Alkoholgenuss. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel : Schaum. Kohlendioxid (CO2). Löschpulver. Löschmittel anpassen an Umgebung. 
Ungeeignete Löschmittel : Wasservollstrahl. 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Bei Brand: Bildung giftiger und ätzender Gase/Dämpfe (Schwefeloxid, Kohlenmonoxid - 
Kohlendioxid). Stickoxide. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Schutz bei der Brandbekämpfung : Umgebungsluft-unabhängiges Atemgerät und Chemikalienschutzanzug benutzen. 
Sonstige Angaben : Dämpfe mit Wassersprühstrahl niederschlagen. Behälter mit Wassersprühstrahl schützen. 

Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen gemäß den örtlichen 
Vorschriften entsorgt werden. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Allgemeine Maßnahmen : Für ausreichende Belüftung sorgen. Gas / Rauch / Dampf / Aerosol nicht einatmen. Kontakt 
mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung tragen. 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
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6.1.2. Einsatzkräfte 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern. Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Die Ausbreitung durch 
Eindämmen verhindern. Falls das Produkt in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die Behörden zu benachrichtigen. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren : Mit viel flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) 
aufnehmen. Abfälle in geeigneten und gekennzeichneten Behältern sammeln und unter 
Beachtung der örtlichen Gesetze entsorgen. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung. 8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen. Für die 
Beseitigung der Reinigungsabfälle siehe Abschnitt 13. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Für ausreichende Belüftung sorgen. Geeignete persönliche Schutzausrüstung. Gas / Rauch 
/ Dampf / Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Lagerbedingungen : Nur im Originalbehälter aufbewahren. Kühl halten. Für ausreichende Belüftung sorgen. Vor 
Sonnenbestrahlung und UV-Licht schützen. 

Zusammenlagerungsinformation : Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Nicht lagern mit: 
Oxidationsmitteln. 

Lager : Lagerklasse (LGK) 10 - 13. 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

Bitte auch Sicherheitsdatenblatt für A-Komponente beachten. Die Anwendungshinweise beachten (siehe Technisches Datenblatt). 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

8.1.1 Nationale Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte 
 

Mangandioxid; Braunstein (1313-13-9) 

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL) 

IOEL TWA 0,2 mg/m³ (Einatembare Fraktion) 
0,05 mg/m³ (Alveolengängige Fraktion) 

 

Thiram (137-26-8) 

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900) 

Lokale Bezeichnung Thiram 

AGW (OEL TWA) [1] 1 mg/m³ (E) 

Überschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung 2(II) 

Anmerkung DFG;6;Sh 

Rechtlicher Bezug TRGS900 

8.1.2. Empfohlene Überwachungsverfahren 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
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8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.5. Kontroll-Banderole 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 
Angemessene Lüftung sicherstellen. 

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung 

Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e): 

  

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz 

Augenschutz 

Typ Einsatzbereich Kennzeichnungen Norm 

Dichtschließende Schutzbrille    

8.2.2.2. Hautschutz 

Haut- und Körperschutz: 
Hautschutzplan beachten. Insbesondere nach dem Arbeiten Hautpflegemittel verwenden. 
 
Handschutz: 
Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch 
auszuwählen. Da sich das Produkt aus mehreren Stoffen zusammensetzt, kann die Beständigkeit des Materials der Handschuhe nur geschätzt 
werden und muss vor dem Gebrauch getestet werden 
 

Handschutz 

Typ Material Permeation Dicke (mm) Durchdringung Norm 

Schutzhandschuhe Chloroprenkautschuk (CR) 6 (> 480 Minuten) 0,5  EN ISO 374 

Schutzhandschuhe Nitrilkautschuk (NBR) 6 (> 480 Minuten) 0,35  EN ISO 374 

Schutzhandschuhe Butylkautschuk 6 (> 480 Minuten) 0,7  EN ISO 374 

 
Sonstigen Hautschutz 
Materialien für Schutzkleidung: 
langärmlige Arbeitskleidung 

8.2.2.3. Atemschutz 

Atemschutz 

Gerät Filtertyp Bedingung Norm 

Atemschutzgerät mit Partikelfilter Typ P2 Bei unzureichender Belüftung 
Atemschutz tragen, wenn 
Grenzwert überschritten 

 

8.2.2.4. Thermische Gefahren 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
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8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand : Fest 
Farbe : Grau. 
Aussehen : pastös. 
Geruch : Charakteristisch. 
Geruchsschwelle : Nicht verfügbar 
Schmelzpunkt : nicht bestimmt 
Gefrierpunkt : Nicht verfügbar 
Siedepunkt : nicht bestimmt 
Entzündbarkeit : Nicht anwendbar 
Explosive Eigenschaften : Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich. 
Brandfördernde Eigenschaften : Nicht brandfördernd. 
Explosionsgrenzen : Nicht anwendbar 
Untere Explosionsgrenze : Nicht anwendbar 
Obere Explosionsgrenze : Nicht anwendbar 
Flammpunkt : Nicht anwendbar. 
Zündtemperatur : Nicht anwendbar 
Zersetzungstemperatur : Nicht verfügbar 
pH-Wert : Nicht anwendbar. 
pH Lösung : Nicht verfügbar 
Viskosität, kinematisch : Nicht anwendbar 
Löslichkeit : Material ist wasserunlöslich. 
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht verfügbar 
Dampfdruck : Nicht verfügbar 
Dampfdruck bei 50 °C : Nicht verfügbar 
Dichte : Nicht verfügbar 
Relative Dichte : Nicht verfügbar 
Relative Dampfdichte bei 20 °C : Nicht anwendbar 
Partikelgröße : Nicht verfügbar 
Partikelgrößenverteilung : Nicht verfügbar 
Partikelform : Nicht verfügbar 
Seitenverhältnis der Partikel : Nicht verfügbar 
Partikelaggregatzustand : Nicht verfügbar 
Partikelabsorptionszustand : Nicht verfügbar 
Partikelspezifische Oberfläche : Nicht verfügbar 
Partikelstaubigkeit : Nicht verfügbar 

9.2. Sonstige Angaben 

9.2.1. Angaben über physikalische Gefahrenklassen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen 
VOC-Gehalt : 0 g/l VOC-Richtlinie (2004/42) 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

Keine Daten vorhanden. 

10.2. Chemische Stabilität 

Stabil unter normalen Bedingungen. 
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10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Vor Frost schützen. Vor Hitze schützen. Vor Sonnenbestrahlung und UV-Licht schützen. 

10.5. Unverträgliche Materialien 

Starke Säuren. Starke Oxidationsmittel. Starke Basen. Chlorwasserstoff. 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Schwefeloxide. Kohlenstoffoxide (CO, CO2). Stickoxide. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Akute Toxizität (Oral) : Gesundheitsschädlich bei Verschlucken 
Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Marboflex TK 66 G grau, B-Komponente  

ATE CLP (oral) 1000 mg/kg Körpergewicht 
 

Oxydipropyldibenzoat (27138-31-4) 

LD50 Dermal Ratte > 2000 mg/kg Körpergewicht (OECD 402: Akute Dermale Toxizität, 24 Stdn, Ratte, 
Männlich / weiblich, Experimenteller Wert, Dermal, 14 Tag(e)) 

LC50 Inhalation - Ratte > 200 mg/l air (4 Stdn, Ratte, Männlich / weiblich, Experimenteller Wert, Inhalation 
(Aerosol), 14 Tag(e)) 

 

Mangandioxid; Braunstein (1313-13-9) 

LD50 oral Ratte > 3480 mg/kg Körpergewicht (Ratte, Männlich, Experimenteller Wert, Oral (Trinkwasser)) 

ATE CLP (oral) 500 mg/kg Körpergewicht 

ATE CLP (Gase) 4500 ppmv/4h 

ATE CLP (Dämpfe) 11 mg/l/4h 

ATE CLP (Staub, Nebel) 1,5 mg/l/4h 
 

Thiram (137-26-8) 

LD50 oral Ratte 2600 mg/kg Körpergewicht (EPA OPP 81-1, Ratte, Männlich / weiblich, Experimenteller 
Wert, Oral) 

LD50 Dermal Kaninchen > 2000 mg/kg Körpergewicht (EPA OPP 81-2, 24 Stdn, Kaninchen, Männlich / weiblich, 
Experimenteller Wert, Dermal) 

LC50 Inhalation - Ratte 4,42 mg/l air (EPA OPP 81-3, 4 Stdn, Ratte, Männlich / weiblich, Experimenteller Wert, 
Inhalation (Aerosol)) 

ATE CLP (oral) 500 mg/kg Körpergewicht 

ATE CLP (Gase) 4500 ppmv/4h 

ATE CLP (Dämpfe) 11 mg/l/4h 

ATE CLP (Staub, Nebel) 1,5 mg/l/4h 
 

N,N'-diphenylguanidin (102-06-7) 

ATE CLP (oral) 500 mg/kg Körpergewicht 
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Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
pH-Wert: Nicht anwendbar. 

 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
pH-Wert: Nicht anwendbar. 

 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Karzinogenität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

 

N,N'-diphenylguanidin (102-06-7) 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

Kann die Atemwege reizen.  

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition 

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

 

Thiram (137-26-8) 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition 

Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) 

11.2. Angaben über sonstige Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

Ökologie - Wasser : Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft 
Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 

Oxydipropyldibenzoat (27138-31-4) 

LC50 - Fisch [1] 3,7 mg/l (OECD 203: Fisch, Test zur akuten Toxizität, 96 Stdn, Pimephales promelas, 
Durchflusssystem, Süßwasser, Experimenteller Wert, GLP) 

 

Mangandioxid; Braunstein (1313-13-9) 

LC50 - Fisch [1] > 100 % (OECD 203: Fisch, Test zur akuten Toxizität, 96 Stdn, Oncorhynchus mykiss, 
Semistatisches System, Süßwasser, Experimenteller Wert, Gesättigte Lösung) 

EC50 - Krebstiere [1] > 0,073 mg/l (OECD 202: Daphnia sp. Akuter Immobilisationstest, 48 Stdn, Daphnia 
magna, Statisches System, Süßwasser, Experimenteller Wert, GLP) 

ErC50 Algen > 100 % (OECD 201: Algen, Wachstumshemmungstest, 72 Stdn, Desmodesmus 
subspicatus, Statisches System, Süßwasser, Experimenteller Wert, Gesättigte Lösung) 

 

Thiram (137-26-8) 

LC50 - Fisch [1] 0,046 mg/l (OECD 203: Fisch, Test zur akuten Toxizität, 96 Stdn, Oncorhynchus mykiss, 
Statisches System, Süßwasser, Experimenteller Wert, GLP) 

EC50 - Krebstiere [1] 0,38 mg/l (OECD 202: Daphnia sp. Akuter Immobilisationstest, 48 Stdn, Daphnia magna, 
Statisches System, Süßwasser, Experimenteller Wert, GLP) 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

Oxydipropyldibenzoat (27138-31-4) 

Persistenz und Abbaubarkeit Leicht biologisch abbaubar im Wasser. 

Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB) 0,12 g O₂/g Stoff 
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Mangandioxid; Braunstein (1313-13-9) 

Persistenz und Abbaubarkeit Biologische Abbaubarkeit: nicht anwendbar. 

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) Nicht anwendbar 

ThSB Nicht anwendbar 

BSB (% des ThSB) Nicht anwendbar 
 

Thiram (137-26-8) 

Persistenz und Abbaubarkeit Biologisch abbaubar im Boden. Nicht leicht biologisch abbaubar im Wasser. 
 

N,N'-diphenylguanidin (102-06-7) 

Persistenz und Abbaubarkeit Nicht leicht biologisch abbaubar im Wasser. 

BSB (% des ThSB) 0,65 (5 Tag(e)) 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

Oxydipropyldibenzoat (27138-31-4) 

BKF - Andere Wasserorganismen [1] 173,9 – 9638 (BCFBAF v3.00, QSAR, Frischgewicht) 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) 3,9 ("Beweiskraft der Daten"-Ansatz, OECD 117: Verteilungskoeffizient (n-
Oktanol/Wasser), HPLC-Methode, 20 °C) 

Bioakkumulationspotenzial Großes Potenzial für Bioakkumulation (BCF > 5000). 
 

Mangandioxid; Braunstein (1313-13-9) 

Bioakkumulationspotenzial Angaben zur Bioakkumulation nicht vorhanden. 
 

Thiram (137-26-8) 

BKF - Fisch [1] 1,4 – 4,4 (6 Woche(n), Cyprinus carpio, Experimenteller Wert) 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) 1,8 – 2,1 (Experimenteller Wert, OECD 117: Verteilungskoeffizient (n-Oktanol/Wasser), 
HPLC-Methode, 40.5 °C) 

Bioakkumulationspotenzial Niedriges Potenzial für Bioakkumulation (BCF < 500). 
 

N,N'-diphenylguanidin (102-06-7) 

BKF - Fisch [1] 2 – 20 (Cyprinus carpio, Versuchsdauer: 6 Wochen) 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) 1,69 

Bioakkumulationspotenzial Niedriges Potenzial für Bioakkumulation (BCF < 500). 

12.4. Mobilität im Boden 

Oxydipropyldibenzoat (27138-31-4) 

Oberflächenspannung 61 mN/m (20 °C, 90 Vol %, EU Methode A.5) 

Normalisierter Adsorptionskoeffizient für organischen 
Kohlenstoff (Log Koc) 

3,6 (log Koc, Äquivalent oder vergleichbar mit OECD 121, Experimenteller Wert, GLP) 

Ökologie - Boden Geringes Potenzial für Mobilität im Boden. 
 

Mangandioxid; Braunstein (1313-13-9) 

Ökologie - Boden Adsorbiert an den Boden. 
 

Thiram (137-26-8) 

Oberflächenspannung 70 mN/m (21.5 °C, 0.018 g/l, EU Methode A.5) 

Normalisierter Adsorptionskoeffizient für organischen 
Kohlenstoff (Log Koc) 

3,3 – 4,4 (log Koc, OECD 106, Experimenteller Wert, GLP) 

Ökologie - Boden Geringes Potenzial für Mobilität im Boden. 
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12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.7. Andere schädliche Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Örtliche Vorschriften (Abfall) : Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen. 
Empfehlungen für Entsorgung ins Abwasser : Nicht in die Kanalisation oder Wasserläufe gelangen lassen. 
Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-
Abfallentsorgung 

: Ungereinigte, entleerte Behälter wie volle handhaben. Dieser Stoff und sein Behälter sind 
als gefährlicher Abfall zu entsorgen. 

EAK-Code : 08 04 09* - Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere 
gefährliche Stoffe enthalten 
15 01 10* - Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch 
gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

UN-Nr. (ADR) : UN 3082 
UN-Nr. (IMDG) : UN 3082 
UN-Nr. (IATA) : UN 3082 
UN-Nr. (ADN) : UN 3082 
UN-Nr. (RID) : UN 3082 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Offizielle Benennung für die Beförderung (ADR) : UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (Thiram ; Oxydipropyldibenzoat) 
Offizielle Benennung für die Beförderung (IMDG) : UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (Thiram ; Oxydipropyldibenzoat) 
Offizielle Benennung für die Beförderung (IATA) : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (thiram ; oxydipropyl dibenzoate) 
Offizielle Benennung für die Beförderung (ADN) : UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (Thiram ; Oxydipropyldibenzoat) 
Offizielle Benennung für die Beförderung (RID) : UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (Thiram ; Oxydipropyldibenzoat) 

14.3. Transportgefahrenklassen 

ADR 
Transportgefahrenklassen (ADR) : 9 
Gefahrzettel (ADR) : 9  
 : 

 
 
IMDG 
Transportgefahrenklassen (IMDG) : 9 
Gefahrzettel (IMDG) : 9  
 : 
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IATA 
Transportgefahrenklassen (IATA) : 9 
Gefahrzettel (IATA) : 9 
 : 

 
 
ADN 
Transportgefahrenklassen (ADN) : 9 
Gefahrzettel (ADN) : 9  
 : 

 
 
RID 
Transportgefahrenklassen (RID) : 9 
Gefahrzettel (RID) : 9  
 : 

 

14.4. Verpackungsgruppe 

Verpackungsgruppe (ADR) : III 
Verpackungsgruppe (IMDG) : III 
Verpackungsgruppe (IATA) : III 
Verpackungsgruppe (ADN) : III 
Verpackungsgruppe (RID) : III 

14.5. Umweltgefahren 

Umweltgefährlich : Ja 
Meeresschadstoff : Ja 
Sonstige Angaben : Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Landtransport 
Klassifizierungscode (ADR)  : M6  
Begrenzte Mengen (ADR) : 5L 
Freigestellte Mengen (ADR) : E1 
Beförderungskategorie (ADR) : 3 
Orangefarbene Tafeln : 

 
Tunnelbeschränkungscode (ADR) : -  
 
Seeschiffstransport 
Begrenzte Mengen (IMDG) : 5 L 
Freigestellte Mengen (IMDG) : E1 
 
Lufttransport 
PCA freigestellte Mengen (IATA) : E1 
PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA) : 30kgG  
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Binnenschiffstransport 
Klassifizierungscode (ADN) : M6  
Begrenzte Mengen (ADN) : 5 L 
Freigestellte Mengen (ADN) : E1 
 
Bahntransport 
Klassifizierungscode (RID) : M6  
Begrenzte Mengen (RID) : 5L 
Freigestellte Mengen (RID) : E1 
Beförderungskategorie (RID) : 3 

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 
 

Enthält keinen Stoff, der den Beschränkungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt 
Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff 
Enthält keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff 
Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher 
Chemikalien unterliegen. Verstäubbare Pulverformulierungen mit einer Kombination aus: mindestens 15 % Thiram (137-26-8) 
Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über persistente 
organische Schadstoffe unterliegen 
Enthält keine Stoffe, die der VERORDNUNG (EG) Nr. 1005/2009 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. September 
2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen unterliegen. 
Enthält keinen Stoff, der der Verordnung (EU) 2019/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über das 
Inverkehrbringen und die Verwendung von Vorläuferstoffen für Sprengstoffe unterliegt. 
VOC-Gehalt : 0 g/l VOC-Richtlinie (2004/42) 
Enthält keinen Stoff, der der Verordnung (EC) 273/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 über die Herstellung 
und das Inverkehrbringen bestimmter Stoffe zur unerlaubten Herstellung von Betäubungsmitteln und psychotropen Stoffen unterliegt. 

15.1.2. Nationale Vorschriften 

Deutschland 
Beschäftigungsbeschränkungen : Beschränkungen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten 

Beschränkungen gemäß Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten 
Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 2, Deutlich wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1) 
Störfall-Verordnung (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 
Lagerklasse (LGK, TRGS 510) : LGK 10 - Brennbare Flüssigkeiten 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Änderungshinweise: 
Alle Abschnitte wurden gegenüber der vorhergehenden Version überarbeitet. 
 

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Acute Tox. 4 (Inhalativ) Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 4 

Acute Tox. 4 (Oral) Akute Toxizität (oral), Kategorie 4 

Aquatic Acute 1 Akut gewässergefährdend, Kategorie 1 

Aquatic Chronic 1 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 1 
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Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Aquatic Chronic 2 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 2 

Aquatic Chronic 3 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 3 

EUH208 Enthält Thiram. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 

H315 Verursacht Hautreizungen. 

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 

H335 Kann die Atemwege reizen. 

H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. 

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Repr. 2 Reproduktionstoxizität, Kategorie 2 

Skin Irrit. 2 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 

Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 

STOT RE 2 Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 2 

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, Atemwegsreizung 

SDB EU (REACH Anhang II) 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und 
Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden. 
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